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vanz. Soweit ersichtlich, besteht für es insbesondere im Feld des Bauinsolvenzrechts
ein reges Interesse, was zur Entscheidung für den Exkurs führte. Er versucht, diesem
Interesse gerecht zu werden.
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A. Einleitung

Die Insolvenz eines Rechtssubjekts zieht stets eine konträre Interessenlage nach
sich. Diese entsteht nicht nur durch die widerstreitenden Interessen des Insolvenz-
schuldners auf der einen und der Gläubiger auf der anderen Seite, sondern mit Blick
auf die Gläubigergemeinschaft auch zwischen den verschiedenen Gläubigern selbst.
Denn die Verfolgung der Interessen durch den einen Gläubiger schließt regelmäßig
die Interessensverfolgung durch den anderen Gläubiger (zumindest zum Teil) aus.

Der Grund dafür findet sich in der Art und Weise, wie das Insolvenzverfahren
eröffnet und betrieben wird. Ein Insolvenzverfahren wird gemäß § 16 InsO nur dann
eröffnet, wenn ein entsprechender Eröffnungsgrund vorliegt.1 Neben der drohenden
Zahlungsunfähigkeit (§ 18 InsO), die nur im Falle eines Eigenantrags des Schuldners
relevant werden kann,2 können auch die Zahlungsunfähigkeit gemäß § 17 InsO und –
bei juristischen Personen gemäß § 19 InsO – die Überschuldung Gründe für die
Eröffnung eines Insolvenzverfahrens sein. § 17 Abs. 1 S. 1 InsO normiert:

„Der Schuldner ist zahlungsunfähig, wenn er nicht in der Lage ist, die fälligen Zahlungs-
pflichten zu erfüllen.“ § 19 Abs. 2 S. 1 InsO normiert: „Überschuldung liegt vor, wenn das
Vermögen des Schuldners die bestehenden Verbindlichkeiten nicht mehr deckt, es sei denn,
die Fortführung des Unternehmens ist nach den Umständen überwiegend wahrscheinlich.“

Daneben besteht gemäß § 212 InsO für den Schuldner eine mit den Eröff-
nungsgründen korrespondierende Möglichkeit, das Insolvenzverfahren einstellen zu
lassen.3 Eine solche Einstellung setzt die Glaubhaftmachung voraus, dass zum
Zeitpunkt der Einstellung weder eine drohende oder tatsächliche Zahlungsunfä-
higkeit noch eineÜberschuldung den Eröffnungsgrund darstellte. Darüber hinaus hat
der Schuldner glaubhaft zu machen, dass auch in absehbarer Zeit nach der Ein-
stellung keiner der Eröffnungsgründe erneut vorliegen wird.4 Das Gesetz knüpft
dementsprechend sowohl für die Eröffnung als auch für das Betreiben des Insol-
venzverfahrens an einen Zustand des Schuldners an, der den Grad einer verfestigten
wirtschaftlichen Krise erreicht hat.5 Dies ist immer dann der Fall, wenn das
schuldnerische Vermögen nicht mehr ausreicht, um sämtliche Verbindlichkeiten, für
die der Schuldner einzustehen hat, zu tilgen. Liegt ein solcher Sachverhalt vor, darf –

1 Mönning, in: Nerlich/Römermann, § 16 Rn. 4.
2 Bußhart, in: Braun InsO, § 18 Rn. 1.
3 Boddenberg, Auswirkungen einer absehbaren oder einer tatsächlich vollständigen Gläu-

bigerbefriedigung auf Verwertungshandlungen im eröffneten Insolvenzverfahren, S. 58 ff.
4 Ruland, in: BeckOK InsR, § 212 Rn. 5 f.; BGH, 07.10.2010 – IX ZB 1/10 Rn. 4; OLG

Celle, Beschluss vom 07.09.2000 – 2 W 69/00 = NZI 2001, 28 (29).
5 Vuia, in: MüKo InsO, § 16 Rn. 2.



zumindest in gewissem Maße – ausnahmsweise von dem in der Rechtsordnung
ansonsten allgegenwärtigen Grundsatz pacta sunt servanda abgewichen werden.6

Infolge dieser Abweichung von dem im Einzelfall vertraglich vereinbarten
Synallagma, stellen sich dem Gläubiger des Insolvenzschuldners zahlreiche Fragen.
Die grundlegendste dieser Fragen lautet: „In welcher Höhe und Form werde ich im
Verhältnis zu meiner eigentlichen Forderung befriedigt?“ Während das Insolvenz-
verfahren diese Frage zu beantworten sucht, hat es den ihr immanenten Interes-
senkonflikt zu berücksichtigen: Die sich im Vermögen des Schuldners befindlichen
geldwerten Rechtsgegenstände, die ab Verfahrenseröffnung die Insolvenzmasse
bilden (§ 35 InsO),7 sind ohnehin nicht suffizient. Darüber hinaus schmälert jede
Leistung aus der Insolvenzmasse sie zusätzlich. Anders als bei einem ausreichend
liquiden Schuldner, wirkt sich folglich jede Leistung aus der Insolvenzmasse auch
unmittelbar auf den Umfang dessen aus, was verbleibt, um der Befriedigung der
übrigen Gläubiger des Insolvenzschuldners zu dienen. Mittelbar entfaltet die
Durchsetzung der Interessen eines Gläubigers des Insolvenzschuldners (im Sinne der
erfolgreichen Veranlassung einer Leistung an ihn) somit eine Wechselwirkung, die
die Gesamtheit der übrigen Gläubiger des Insolvenzschuldners in einer ihre eigenen
Interessen konterkarierenden Weise betrifft. Die im Insolvenzverfahren bestehende
Ausnahme vom Grundsatz pacta sunt servanda lässt so ein komplexes Regelungs-
bedürfnis entstehen. Während sonstige Ausnahmen der vollständigen Gewährleis-
tung des vertraglichen Synallagmas ausschließlich einem gerechten Interessenaus-
gleich zwischen den jeweils miteinander privatautonom in Verbindung getretenen
Parteien dienen,8 hat das Insolvenzverfahren das einschlägige rechtliche Ergebnis
stets unter zusätzlicher Berücksichtigung der Interessen sämtlicher sonstiger
Gläubiger des Insolvenzschuldners zu ermitteln.

Das Gesetz geht primär von einem Verfahrensverlauf aus, bei dem die Masse-
gläubiger (§ 53 InsO) des Insolvenzschuldners vollständig befriedigt werden. Die
übrige Masse wird im Rahmen einer quotalen Befriedigung an die Insolvenzgläu-
biger (§ 38 InsO) verteilt, wobei die nachrangigen Insolvenzgläubiger (§ 39 InsO) in
der Regel leer ausgehen.9 Dabei besteht sowohl die Möglichkeit einer positiven als
auch einer negativen Abweichung. Es ist dankbar, dass die Masse die Insolvenz-
forderungen vollständig deckt und somit eine quotale Befriedigung auf die nach-
rangigen Insolvenzgläubiger entfällt. Alternativ kann der Fall eintreten, dass die
Masse bereits hinter dem für die vollständige Befriedigung der Massegläubiger
notwendigen Umfang zurückbleibt.

6 Bitzer, in: Kindler/Nachmann/Bitzer, Handbuch Insolvenzrecht in Europa, 2. Teil: Län-
derberichte, Deutschland, Rn. 219.

7 Hirte/Praß, in: Uhlenbruck InsO, § 35 Rn. 1.
8 Wie beispielsweise das in § 313 BGB verortete Rechtsinstitut der Störung der Ge-

schäftsgrundlage, Finkenauer, MüKo BGB, § 313 Rn. 2.
9 Könen, in: Kübler/Prütting/Bork, § 39 Rn. 8.

A. Einleitung22

http://www.duncker-humblot.de


Um den möglichen Konstellationen gerecht zu werden, begegnet der deutsche
Gesetzgeber der Problematik der insuffizienten Haftungsmasse mit Hilfe eines all-
gemeinen Systems von Rangklassen, in das die zuvor genannten Gläubigerarten ein-
zuordnen sind. Dabei spiegelt die Abfolge der Rangklassen die Priorisierung des je-
weiligen Forderungstypus im Rahmen der gesetzgeberischen Werteentscheidung
wider. Anhand des zuvor bereits dargestellten Verfahrensverlaufs ergibt sich somit
auch das Verhältnis der genannten Rangklassen: die Insolvenzgläubiger sind gegen-
über den nachrangigen Insolvenzgläubigern priorisiert, während die Massegläubiger
den Vorzug gegenüber den Insolvenzgläubigern genießen. Die Aus- und Absonde-
rungsberechtigten werden aufgrund ihrer dinglichen Rechtsbeziehung zum Schuldner
nicht in dieses System der Rangklassen einbezogen. Sie werden so stark priorisiert,
dass sie unabhängig vomUmfang der Haftungsmasse möglichst vollständig befriedigt
werden. Abseits dieser „vor die Klammer gezogenen“ Gläubigergruppen erfolgt die
Befriedigung der übrigen Gläubiger innerhalb der Rangklassen in Relation zum Be-
stand der Masse. Die in der höchsten Rangklasse Gläubiger sollen möglichst voll-
ständig befriedigt werden. Bei jeder nachfolgenden Rangklasse wird gleichermaßen
verfahren, sofern die vollständige BefriedigungmitMitteln derMasse möglich ist. Die
Gläubiger derjenigen Rangklasse, bei der eine vollständige Befriedigung nicht mehr
realisiert werden kann, erhalten nach demSystemder InsO demgegenüber eine quotale
Befriedigung. Innerhalb dieser Rangklasse wird jeder Gläubiger im Verhältnis der
gesamten Forderungen seiner Rangklasse zur verbleibenden Haftungsmasse befrie-
digt. Nachrangige Rangklassen gehen leer aus.

Der zuvor beschriebene konkrete Verfahrensverlauf der vollständig zu befriedi-
genden Massegläubiger, quotal zu befriedigenden Insolvenzgläubiger und leer
ausgehenden nachrangigen Insolvenzgläubiger ergibt sich insofern aufgrund des
konkreten Umfangs der Masse im Verhältnis zum Gesamtumfang der Forderungen.
Die anderen Verfahrensverläufe, bei denen die quotale Befriedigung auf die Mas-
segläubiger oder die nachrangigen Insolvenzgläubiger entfällt, ergeben sich ebenso
aus diesem relativenVerhältnis. ImFall der quotal zu befriedigendenMassegläubiger
handelt es sich um einen vergleichsweise geringen Anteil der Forderungen, die durch
die Masse gedeckt sind – im Fall der quotal zu befriedigenden nachrangigen In-
solvenzgläubiger um einen höheren Anteil.

Die quotale Befriedigung kann somit in verschiedenen Verfahren jeweils ab-
hängig vomBestand der Masse auf unterschiedliche Arten von Gläubigern entfallen.
Die Anzahl der vollständig zu befriedigenden Rangklassen und derjenigen, deren
Befriedigung ausfällt, variiert dementsprechend. Auch kann sich die Art und Weise,
nach der das Insolvenzverfahren abgewickelt wird, im laufenden Verfahren aufgrund
einer entsprechenden Massemehrung oder -minderung verschieben.10 Da das Gesetz
primär von einer quotalen Befriedigung der Insolvenzgläubiger ausgeht, wird der
Verfahrensverlauf, bei dem dies der Fall ist, im Folgenden als regulärer Verfah-
rensverlauf bezeichnet.

10 BGH, Urteil vom 21.01.2010 – 6 AZR 785/08 Rn. 14.
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